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Die bei der Begehung einer Straftat gemäß § 125 (1) StPO 

vorläuf ig festgenommene Person hat,  sofern gegen sie noch 

keine Ermit t lungsverfahren eingelei tet  wurde, die Rechtsstel

lung eines Verdächt igen. Dieser Verdächt ige unterscheidet 

sich jedoch von dem gemäß § 95 (2) StPO zugeführten Verdäch

t igen in der Regel dahingehend, daß gegen den vorläuf ig Fest

genommenen, wei l  er bei der Begehung einer Straftat direkt 

angetroffen wurde, berei ts Verdachtsgründe vorl iegen, die die 

sofort ige Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens auch ohne 

weitere Prüfungshandlungen rechtfert igen würden. Gegen ihn 

wird jedoch auch erst über die Einlei tung eines Ermit t lungsver- 

fahrens entschieden. Hierzu können bei Erfordernis ebenso 

Prüfungshandlungen durchgeführt  werden.

Zu diesem Zweck kann der gemäß § 125 (1) StPO vorläuf ig Fest

genommene zwangsweise zur Befragung gemäß § 95 (2) StPO ge

bracht werden. Dieses ist  Bestandtei l  des Rechtsinst i tuts 

der vor läuf igen Festnahme. Dabei kann dem Betreffenden, wenn 

als Wirksamkeitsvoraussetzung für die vorläuf ige Festnahme 

Fluchtverdacht vor l iegt,  die Handfessel oder die Führungskette 

angelegt werden. Diese Hi l fsmit tel  sowie weitere können auch 

unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit  eingesetzt werden, um 

Widerstandshandlungen gegen die vorläuf ige Festnahme zu be

gegnen. Bei Widerstandshandlungen ist  der Betreffende darauf 

di inzuweisen, daß solche Handlungen zusätzl iche straf recht l ic he 

Verantwort l ichkeit  gemäß § 212 StGB begründen können.

Der vorläuf ig Festgenommene kann berei ts zu Beginn der vor l

äuf igen Festnahme, aber auch erst bei Erreichen der Dienst

stel le auf am Körper oder in mitgeführten Gegenständen bef ind

l iche Beweismit tel  gemäß § 109 (2) StPO durchsucht werden. 

Unabhängig davon ist  während der gesamten Maßnahme eine Sicher- 

heitsdurchsuchung zum Auff inden von Gegenständen, die gegen 

die Zuführungskräfte bei Widerstandshandlungen eingesetzt wer

den kennen, gestattet.  Diese Sicherheitsdurchsuchung ist  Be-


